
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Schmidt 
Tel. 05 61/7 87.12 24 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 09.09.2010 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der Anträge der Fraktionen der Kasseler Linke.ASG und CDU gemäß § 17 (3) der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel lade ich zur 55. öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen ein für 
 

Donnerstag, 16.09.2010, 18.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 

Mindestkriterien für rechtskonforme Ermittlung und Auszahlung der Kosten der 
Unterkunft nach SGB II und SGB XII 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boeddinghaus 

1. 

- 101.16.1829 -    
 

Regionaler Energieversorgungsverbund SUN 
Verträge zur Verabschiedung vorlegen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boeddinghaus 

2. 

- 101.16.1842 -    
 

Probleme am Klinikum 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

3. 

- 101.16.1843 -    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Petra Friedrich 
Vorsitzende 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Kassel, 21.09.2010 

 
Niederschrift 

 
über die 55. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Donnerstag, 16.09.2010, 18.00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Mindestkriterien für rechtskonforme Ermittlung und Auszahlung der 
Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII 

101.16.1829 
 
 

2. Regionaler Energieversorgungsverbund SUN 
Verträge zur Verabschiedung vorlegen 

101.16.1842 
 
 

3. Probleme am Klinikum 101.16.1843 
 

 
Vorsitzende  Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 09.09.2010 ordnungsgemäß einberufene 
55. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

1. Mindestkriterien für rechtskonforme Ermittlung und Auszahlung der Kosten der 
Unterkunft nach SGB II und SGB XII 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1829 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt sicher zu stellen, dass die Stadt Kassel als 
Grundsicherungsträger bei der Ermittlung der Angemessenheitsgrenze und der Gewährung 
von Leistungen gemäß §§ 22 SGB II und 29 SGB XII folgende Grundsätze beachtet: 
 

1. Es werden alle tatsächlichen Kosten (Grundmiete und kalte Betriebskosten 
einschließlich aller erforderlichen Nachzahlungen) übernommen, soweit sie 
angemessen sind. 
 

2. Bei der Berechnung der (abstrakten) Angemessenheitsgrenze ist gemäß der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts die "Produkttheorie" anzuwenden. 
 

3. Bei der Berechnung der Angemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten sind die 
Grundmiete und die kalten Betriebskosten entsprechend der ursprünglichen Regelung 
in dem "Konzept einer Neuregelung" (Anlage zur Magistratsvorlage vom 04.03.2010) 
gegenseitig ausgleichsfähig. 
 

4. Bei der Erstellung eines "schlüssigen Konzepts" für einen grundsicherungsrelevanten 
Mietspiegel dürfen nicht ausschließlich Wohnungen von Hilfebedürftigen in den 
Rechtskreisen SGB II und SGB XII" (Nr. 2.2.1. "Konzept einer Neuregelung") 
berücksichtigt werden. 
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5. Beschränkt sich die Datenerhebung auf "Wohnungen einfachen Standards", ist als 
Angemessenheitsgrenze kein Mittelwert, sondern der "Spannenoberwert" als der obere 
Wert der ermittelten Mietpreisspanne zu Grunde zu legen. 
 

6. Die (abstrakte) Angemessenheitsgrenze muss so hoch festgesetzt werden, dass es 
jedem Hilfebedürftigen, dessen Mietkosten diese Grenze überschreitet, möglich ist, im 
konkreten Vergleichsraum (hier in der Stadt Kassel) eine angemessene Wohnung 
anzumieten. Es muss daher erforderlichenfalls ermittelt werden, ob es auf dem 
örtlichen Wohnungsmarkt so viele freie, mit einem Betrag bis zur 
Angemessenheitsgrenze bezahlbare Wohnungen gibt, dass deren Zahl auch unter 
Berücksichtigung anderer Wohnungssuchender zur angemessenen Unterbringung aller 
Hilfebedürftiger aus den Rechtskreisen SGB II und SGB XII ausreicht. 
 

7. Liegen die tatsächlichen Unterkunftskosten über der (abstrakten) 
Angemessenheitsgrenze, ist zu prüfen, ob sie im vorliegenden Fall "konkret" 
angemessen sind. Dazu muss der Leistungsträger (hier die AFK) angemessenen, für 
diesen Leistungsempfänger zumutbaren und anmietfähigen Wohnraum konkret 
ermitteln und nachweisen. Der Leistungsempfänger ist zu eigenem Suchbemühen erst 
verpflichtet, wenn der Leistungsträger dieser Darlegungs- und Nachweispflicht 
nachgekommen ist. 
 

8. Da die Stadt Kassel bzw. die Arbeitsförderung Kassel-Stadt (AFK) bisher kein 
"schlüssiges Konzept" im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
aufgestellt hat, müssen nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes und des 
Sozialgerichtes Kassel bis zur Erstellung eines solchen rechtsfehlerfreien Konzeptes 
die tatsächlichen Unterkunftskosten bis zur Höhe der Tabellenwerte der Tabelle nach § 
12 Wohngeldgesetz zuzüglich eines "Sicherheitszuschlages" (nach früherer 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung zum BSHG 10 %) übernommen werden. 
 

9. Im Falle, dass mit einem Bescheid weniger als die tatsächlichen Kosten übernommen 
werden, muss in der Begründung die abstrakte Angemessenheitsgrenze (ggf. seperat 
nach Grundmiete und kalte Betriebskosten aufgeschlüsselt) benannt werden, sowie 
Informationen für den Leistungsempfänger gemäß Punkt 7. Außerdem hat der 
Leistungsträger auf die gesetzliche Fristen gemäß § 22 (1) Satz 2 SGB II bzw. § 29 (1) 
Satz SGB XII für den ggf. notwendigen Wohnungswechsel hinzuweisen. 
 

10. Allen Hilfebedürftigen sind in Zukunft diese Mindestkriterien auszuhändigen. Sie sind 
außerdem an deutlich sichtbaren Stellen in den Wartebereichen der AFK auszuhängen. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Kasseler Linke.ASG, begründet den Antrag. 
Im Rahmen der Diskussion verliest Stadtkämmerer Dr. Barthel zu jedem Punkt des Antrages eine 
Stellungnahme, die er als Anlage zum Protokoll zusagt. (Anlage) 
 
Stadtverordneter Dr. Schnell, SPD-Fraktion, bringt für seine Fraktion und die Fraktion B90/Grüne 
folgenden gemeinsamen Änderungsantrag ein und begründet ihn. 
 

 Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt sicher zu stellen, dass die Stadt Kassel als 
Grundsicherungsträger bei der Ermittlung der Angemessenheitsgrenze und der Gewährung 
von Leistungen gemäß §§ 22 SGB II und 29 SGB XII folgende Grundsätze beachtet: 
 

1. Es werden alle tatsächlichen Kosten (Grundmiete und kalte Betriebskosten 
einschließlich aller erforderlichen Nachzahlungen) übernommen, soweit sie 
angemessen sind. 
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2. Bei der Berechnung der (abstrakten) Angemessenheitsgrenze sind die geltenden 
Gesetze und die aktuelle Rechtssprechung anzuwenden. 
 

Alle weiteren Punkte streichen 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
Abwesend: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne zum 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Mindestkriterien für rechtskonforme 
Ermittlung und Auszahlung der Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII, 
101.16.1829, wird zugestimmt. 

 
 Durch gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

geänderter Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

“Der Magistrat wird beauftragt sicher zu stellen, dass die Stadt Kassel als 
Grundsicherungsträger bei der Ermittlung der Angemessenheitsgrenze und der Gewährung 
von Leistungen gemäß §§ 22 SGB II und 29 SGB XII folgende Grundsätze beachtet: 
 

1. Es werden alle tatsächlichen Kosten (Grundmiete und kalte Betriebskosten 
einschließlich aller erforderlichen Nachzahlungen) übernommen, soweit sie 
angemessen sind. 
 

2. Bei der Berechnung der (abstrakten) Angemessenheitsgrenze sind die geltenden 
Gesetze und die aktuelle Rechtssprechung anzuwenden.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: FDP 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem durch gemeinsamen Änderungsantrag geänderten Antrag der Fraktion 
Kasseler Linke.ASG betr. Mindestkriterien für rechtskonforme Ermittlung und 
Auszahlung der Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII, 101.16.1829, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
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2. Regionaler Energieversorgungsverbund SUN 
Verträge zur Verabschiedung vorlegen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1842 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert eine Beschlussvorlage zum Beitritt der Städtischen Werke 
in die Stadtwerke Union Nordhessen (SUN) vorzulegen. Der notwendige Vertrag ist 
Bestandteil der Beschlussvorlage. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Kasseler Linke.ASG, begründet den Antrag. 
Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt mit, dass der Magistrat die entsprechende Vorlage betr. der 
Beteiligung der Stadtwerke an der SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH& Co. KG bereits 
beschlossen und in den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung eingebracht hat. Der 
Antrag ist daher bereits erledigt. Stadtverordneter Boeddinghaus zieht aus diesem Grund den 
Antrag für seine Fraktion zurück. 
 
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 

3. Probleme am Klinikum 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.16.1843 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie bewertet der Magistrat vor dem Hintergrund der wiederholten öffentlichen Kritik an 
Vorstandsvorsitzendem Dr. Sontheimer die Situation und die diesbezüglichen Vorgänge am 
Klinikum Kassel und hier insbesondere den aktuellen Streit um die Gemeinschaftspraxis für 
Strahlentherapie? 

 
2. Stimmt der Magistrat mit uns überein, dass die aktuellen Vorgänge um die 

Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, Herrn Prof. Dr. Sons und um die Pathologie für 
das Klinikum wirtschaftlich nachteilig und Ruf schädigend waren bzw. sind? 

 
3. Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den Vorgängen? 

 
Stadtverordneter Dr. Wett, CDU-Fraktion, begründet die Anfrage. 
Bürgermeister Kaiser beantwortet die Fragen und die sich anschließenden Nachfragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
Die Anfrage ist von Bürgermeister Kaiser beantwortet. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:05 Uhr 
 
 
 
 
Petra Friedrich Nicole Schmidt 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 

(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 
 

Vorlage Nr. 101.16.1829  Kassel, 23.08.2010 
 
 
 
Mindestkriterien für rechtskonforme Ermittlung und Auszahlung der Kosten der Unterkunft 
nach SGB II und SGB XII 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt sicher zu stellen, dass die Stadt Kassel als 
Grundsicherungsträger bei der Ermittlung der Angemessenheitsgrenze und der Gewährung 
von Leistungen gemäß §§ 22 SGB II und 29 SGB XII folgende Grundsätze beachtet: 
 

1. Es werden alle tatsächlichen Kosten (Grundmiete und kalte Betriebskosten 
einschließlich aller erforderlichen Nachzahlungen) übernommen, soweit sie 
angemessen sind. 
 

2. Bei der Berechnung der (abstrakten) Angemessenheitsgrenze ist gemäß der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts die "Produkttheorie" anzuwenden. 
 

3. Bei der Berechnung der Angemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten sind die 
Grundmiete und die kalten Betriebskosten entsprechend der ursprünglichen Regelung 
in dem "Konzept einer Neuregelung" (Anlage zur Magistratsvorlage vom 04.03.2010) 
gegenseitig ausgleichsfähig. 
 

4. Bei der Erstellung eines "schlüssigen Konzepts" für einen grundsicherungsrelevanten 
Mietspiegel dürfen nicht ausschließlich Wohnungen von Hilfebedürftigen in den 
Rechtskreisen SGB II und SGB XII" (Nr. 2.2.1. "Konzept einer Neuregelung") 
berücksichtigt werden. 
 

5. Beschränkt sich die Datenerhebung auf "Wohnungen einfachen Standards", ist als 
Angemessenheitsgrenze kein Mittelwert, sondern der "Spannenoberwert" als der obere 
Wert der ermittelten Mietpreisspanne zu Grunde zu legen. 
 

6. Die (abstrakte) Angemessenheitsgrenze muss so hoch festgesetzt werden, dass es 
jedem Hilfebedürftigen, dessen Mietkosten diese Grenze überschreitet, möglich ist, im 
konkreten Vergleichsraum (hier in der Stadt Kassel) eine angemessene Wohnung 
anzumieten. Es muss daher erforderlichenfalls ermittelt werden, ob es auf dem 
örtlichen Wohnungsmarkt so viele freie, mit einem Betrag bis zur 
Angemessenheitsgrenze bezahlbare Wohnungen gibt, dass deren Zahl auch unter 
Berücksichtigung anderer Wohnungssuchender zur angemessenen Unterbringung aller 
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Hilfebedürftiger aus den Rechtskreisen SGB II und SGB XII ausreicht. 
 

7. Liegen die tatsächlichen Unterkunftskosten über der (abstrakten) 
Angemessenheitsgrenze, ist zu prüfen, ob sie im vorliegenden Fall "konkret" 
angemessen sind. Dazu muss der Leistungsträger (hier die AFK) angemessenen, für 
diesen Leistungsempfänger zumutbaren und anmietfähigen Wohnraum konkret 
ermitteln und nachweisen. Der Leistungsempfänger ist zu eigenem Suchbemühen erst 
verpflichtet, wenn der Leistungsträger dieser Darlegungs- und Nachweispflicht 
nachgekommen ist. 
 

8. Da die Stadt Kassel bzw. die Arbeitsförderung Kassel-Stadt (AFK) bisher kein 
"schlüssiges Konzept" im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
aufgestellt hat, müssen nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes und des 
Sozialgerichtes Kassel bis zur Erstellung eines solchen rechtsfehlerfreien Konzeptes 
die tatsächlichen Unterkunftskosten bis zur Höhe der Tabellenwerte der Tabelle nach § 
12 Wohngeldgesetz zuzüglich eines "Sicherheitszuschlages" (nach früherer 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung zum BSHG 10 %) übernommen werden. 
 

9. Im Falle, dass mit einem Bescheid weniger als die tatsächlichen Kosten übernommen 
werden, muss in der Begründung die abstrakte Angemessenheitsgrenze (ggf. seperat 
nach Grundmiete und kalte Betriebskosten aufgeschlüsselt) benannt werden, sowie 
Informationen für den Leistungsempfänger gemäß Punkt 7. Außerdem hat der 
Leistungsträger auf die gesetzliche Fristen gemäß § 22 (1) Satz 2 SGB II bzw. § 29 (1) 
Satz SGB XII für den ggf. notwendigen Wohnungswechsel hinzuweisen. 
 

10. Allen Hilfebedürftigen sind in Zukunft diese Mindestkriterien auszuhändigen. Sie sind 
außerdem an deutlich sichtbaren Stellen in den Wartebereichen der AFK auszuhängen. 

 
 
Begründung: 
 
Die Notwendigkeit eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung als zwingende 
Rahmensetzung für den Magistrat ergibt sich aus der Erfahrung, dass auch mit der Neuregelung 
nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Februar 2010 die Hilfebedürftigen 
durch die Stadt Kassel als Grundsicherungsträger noch immer nicht ausreichend versorgt werden. 
Dabei orientieren sich die o.a. Mindestkriterien noch nicht einmal an dem aus Sicht der Kasseler 
Linken.ASG politisch wünschenswerten, sondern ausschließlich am geltenden Recht und der 
geltenden Rechtsprechung, die bisher durch die Stadt Kassel nicht ausreichend berücksichtigt 
werden. 
Konkret sei hier auf den aktuellen Beschluss des Sozialgerichtes Kassel vom 15.07.2010 
hingewiesen. Hier heisst es: "....dass die Antragsgegnerin (hier die Stadt Kassel) einen enormen 
organisatorischen Aufwand betreibt..." und weiter "..... Ein schlüssiges Konzept im Sinne der 
Rechtsprechung des BSG liegt daher nicht vor,....." . Auch die Tatsache, dass der Magistrat 
gegenüber der Stadtverordnetenversammlung im Februar 2010 ein Konzept vorlegte, welches die 
gegenseitige Ausgleichsfähigkeit von Grundmiete und kalten Betriebskosten vorsah, tatsächlich in 
der Umsetzung aber davon abgewichen ist, führt zu der Notwendigkeit deutlicherer Vorgaben an 
die Verwaltung. 
 
Auch wenn sich die Punkte 1 und 2 aus der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
zwingend ergeben, so ist es nach den aktuellen Erfahrungen mit der Arbeit der AFK notwendig, sie 
nochmals festzuhalten. 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zur "Produkttheorie" kommt es bei der 
Angemessenheitsgrenze im Ergebnis nur auf die Kostenbelastung des Leistungsträgers an. Die 
Hilfebedürftigen sollen nach Ansicht des Bundessozialgerichtes nicht mehr als erforderlich in der 
Wohnungswahl eingeschränkt werden. Mit diesen Grundsätzen ist es unvereinbar, die zu 
übernehmenden Gesamtkosten der Unterkunft von ihrer zufälligen Verteilung auf die Grundmiete 
und die kalten Betriebskosten abhängig zu machen. Hinsichtlich der Erstellung eines "schlüssigen 
Konzeptes" führt Sabine Knickrehm, Richterin am Bundessozialgericht, in "Soziale Sicherheit" 
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5/2010, S.193 aus: Es bedarf der Validität der Datenerhebung. Dazu muss ein breites Spektrum 
der Mietwohnungen in die Datenerhebung Eingang gefunden haben. Es dürfen nicht 
ausschließlich die an Grundsicherungsempfänger vermieteten oder von Wohngeldempfängern 
gemieteten Wohnungen oder zur Vermietung anstehenden Wohnungen in die Auswertung 
einbezogen werden...." Falls die Erhebung nur Wohnungen "einfachen Standards" berücksichtigt, 
so ist die Konsequenz (wie unter 5) nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes vom 22.09.2010 (B 
4 AS 18/09 R / Rd21) zwingend. Die Vorgabe zu 6 ergibt sich ebenso zwingend aus dem Urteil des 
Bundessozialgerichtes vom 17.12.2009 (B 4 AS 50/09 R/Rd19). 
Die Vorgabe zu 7 ergibt sich aus dem Urteil des Sozialgerichtes Kassel vom 15.07.2009 (S 7 AS 
608/06, S7 AS 404/07/Rd18).  
Die Vorgabe zu 8 ergibt sich aus dem Beschluss des Sozialgerichtes Kassel vom 23.06.2010 (S 6 
AS 144/10 ER) und nochmals vom 15.07.2010 (S 6 AS 164/10 ER). 
Es muss als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine für den Leistungsempfänger 
nachvollziehbare Begründung gibt, die einerseits eine (Teil-) Ablehnung wirklich nachvollziehbar 
macht und andereseits hinsichtlich der Folgen die notwendigen Konsequenzen für den 
Leistungsträger und den Leistungsempfänger beschreibt. Die Begründungen der 
Ablehnungsbescheide der AFK erfüllen diese Anforderungen nach übereinstimmender Aussage 
von RechtsanwätInnen und BeraterInnen in den Sozialberatungen regelhaft nicht. Dazu gehört 
auch die Notwendigkeit, alle Hilfebedürftigen offensiv über diese Mindestkriterien zu infomieren. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Kai Boeddinghaus 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 



 



 



 



 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 

(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 
 

Vorlage Nr. 101.16.1842  Kassel, 30.08.2010 
 
 
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion im Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 16.09.2010 
zurückgezogen 
 
Regionaler Energieversorgungsverbund SUN 
Verträge zur Verabschiedung vorlegen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert eine Beschlussvorlage zum Beitritt der Städtischen Werke 
in die Stadtwerke Union Nordhessen (SUN) vorzulegen. Der notwendige Vertrag ist 
Bestandteil der Beschlussvorlage. 

 
 
Begründung: 
 
Die anderen beteiligten Gemeinden www.sun-stadtwerke.de haben die Verträge für ihre 
Stadtwerke bereits seit einiger Zeit beschlossen. Vor dem Start von SUN ist der Betritt der 
Städtischen Werke sinnvoll. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1843  Kassel, 31.08.2010 
 
 
 
Probleme am Klinikum 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie bewertet der Magistrat vor dem Hintergrund der wiederholten öffentlichen Kritik an 
Vorstandsvorsitzendem Dr. Sontheimer die Situation und die diesbezüglichen Vorgänge am 
Klinikum Kassel und hier insbesondere den aktuellen Streit um die Gemeinschaftspraxis für 
Strahlentherapie? 

 
2. Stimmt der Magistrat mit uns überein, dass die aktuellen Vorgänge um die 

Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, Herrn Prof. Dr. Sons und um die Pathologie für 
das Klinikum wirtschaftlich nachteilig und Ruf schädigend waren bzw. sind? 

 
3. Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den Vorgängen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 
am 16. September 2010 

___________________________________________ 
 
 
Tagesordnungspunkt 3 
 
Probleme am Klinikum 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.16.1843 - 
 

Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie bewertet der Magistrat vor dem Hintergrund der wiederholten öffentlichen Kritik 
an Vorstandsvorsitzendem Dr. Sontheimer die Situation und die diesbezüglichen 
Vorgänge am Klinikum Kassel und hier insbesondere den aktuellen Streit um die 
Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie? 
 

2. Stimmt der Magistrat mit uns überein, dass die aktuellen Vorgänge um die 
Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie, Herrn Prof. Dr. Sons und um die 
Pathologie für das Klinikum wirtschaftlich nachteilig und Ruf schädigend waren bzw. 
sind? 
 

3. Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den Vorgängen? 
 
 
Die Anfrage beantwortet Bürgermeister Kaiser wie folgt: 
 
Sie haben drei konkrete Fragen gestellt, die ich soweit ich kann konkret beantworten möchte. 
Ich möchte voran stellen, dass ich verpflichtet bin und auch beabsichtige, mich auf dem 
Boden von Recht und Gesetz zu bewegen. Dazu habe ich mich nicht nur Ihnen gegenüber 
am 07.12.2009 bei meiner Ernennung entsprechend verpflichten lassen, sondern ich nehme 
das auch sehr ernst. Diesbezüglich bin ich gewillt dazu beizutragen, Ihre Fragen soweit es 
möglich, ist sachlich und inhaltlich zu beantworten. Ich bin gleichzeitig bemüht, auf der 
anderen Seite den gesetzlichen Grundlagen, und hier ist insbesondere das Aktiengesetz zu 
nennen, auch Rechnung zu tragen. Deshalb möchte ich um Verständnis bitten, wenn jetzt 
die konkreten Antworten, die sie vielleicht vermissen, nicht kommen. Ich wäre dennoch 
bereit, sie in gewissen Maßen zu geben. Allerdings weise ich darauf hin, dass das nur unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden kann.  
Also in der Hinsicht hätte ich jetzt einen öffentlichen Teil. In diesem öffentlichen Teil könnte 
ich jetzt etwas beantworten. Ich möchte wie gesagt vorweg benennen, nicht dass eine 
Unstimmigkeit auftritt, wenn es denn dazu führen sollte, dass ich der Meinung bin, dass das 
nicht in öffentlicher Sitzung stattfinden kann, würde ich das entsprechend beantragen. Das 
Gremium hätte die Möglichkeit darüber zu entscheiden. 
 
Sie haben die erste Frage gestellt bezogen auf, wie der Magistrat denn die jetzige Situation  
- Sie beschreiben sie dann noch mal in zwei Punkten, nämlich zum einen die Vorgänge am 
Klinikum, insbesondere was die Strahlenpraxis betrifft - bewertet.  
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Die zweite Frage, die Sie stellen bezieht sich darauf, ob ich denn zustimme, oder der 
Magistrat denn zustimmt, zu einer Behauptung die Sie aufstellen, nämlich in der Gestalt, 
dass die aktuellen Vorgänge - hier erwähnen Sie zum einen wiederum die Strahlenpraxis als 
auch die Vorgänge um Herrn Prof. Dr. Sons - wirtschaftlich nachteilig oder rufschädigend 
waren oder sind.  
 
Beide Punkte würde ich ganz gerne zusammengefasst beantworten. In der Form, dass ich 
Ihnen mitteilen darf, dass der Magistrat es sehr vorsichtig bewertet. Weil das, was in der 
Öffentlichkeit bekannt ist, keine Stellungnahme sowohl der GNH ist noch eine 
Stellungnahme des Magistrats. Und es sich in dem Punkt um eine veröffentlichte Meinung 
handelt, die möglicherweise aus der Sachdienlichkeit des Ganzen heraus bis dato nicht 
beleuchtet werden konnte.  
Das ist sehr wohl so, weil die gesetzlichen Vorschriften es zum Teil verbieten und gebieten, 
dass gewisse Dinge, die inhaltlicher Art möglicherweise dazu beitragen würden, dass die 
sachgerechte Aufklärung stattfindet, nicht aufgeklärt werden dürfen, in dem Sinne, dass sie 
öffentlich werden, weil sie zum Teil Personenschutzdaten betreffen und natürlich Dinge 
betreffen, die ausschließlich in den privaten Bereich fallen.  
 
Das heißt, ich stimme Ihnen in der Hinsicht zu, dass die öffentliche Diskussion, die statt 
findet, sehr wohl für das Klinikum, was die Frage des Rufes betrifft, ein Problem darstellt. 
Ob die Vorgänge als solches ein Problem darstellen, dass kann ich Ihnen im Moment nicht 
beantworten, weil es dazu zwei Dinge gibt. Zum einen gilt es zum Teil gerichtliche 
Entscheidungen abzuwarten und dann zu erkennen ob es möglicherweise ein Problem für 
das Klinikum ist und zum anderen gilt es gleichzeitig natürlich eine Gesamtbetrachtung 
anzustellen. Und diese Gesamtbetrachtung, die ist zum Teil heute gar nicht anstellbar, weil 
die Gesamtentwicklung des Klinikums in vielen Teilen in der jetzigen Situation noch nicht 
abgeschlossen ist. Und das wird sich dann - ich nehme mal einen Begriff aus der 
Steuerrechtsfähigkeit, da sagt man immer so platt - den sogenannten Totalgewinn. Und 
dieser Totalgewinn bezieht sich immer auf einen längeren Zeitraum. Den können wir leider 
im Moment noch nicht feststellen, weil viele Umstrukturierungsmaßnahmen, die zur Zeit 
stattfinden, nicht zum Abschluss gebracht wurden. Und folglich auch noch nicht erkennbar ist 
inwieweit das Klinikum davon jetzt profitiert oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die 
bisherigen Entscheidungen, die dazu getroffen wurden - die im übrigen im Aufsichtrat 
getroffen wurden - soweit zielführend sind, dass das Klinikum als Ganzes weiterhin ein 
wirtschaftlich gesundes Unternehmen bleibt, dass alle Beschäftigten die dort beschäftigt sind 
weiterhin ihren Arbeitsplatz haben und sehr wohl das Klinikum weiterhin ein gedeihendes 
und für unser Zentrum Kassel weiterhin ein Klinikum der Maximalversorgung bleibt. Daran 
müssen alle mitarbeiten. Und da gebe ich Ihnen gerne zu und das gilt dann sowohl für alle 
Mitarbeiter, denen ich auf diesem Wege im Übrigen noch mal herzlichst danken möchte, 
dass sie sich so engagiert einsetzen, dass die wirtschaftliche Situation des Klinikums zur Zeit 
jedenfalls sehr gut ist. Und das gilt natürlich für alle Anderen auch. Dazu gehört das 
Aufsichtsratsgremium, alle die daran sozusagen maßgeblich beteiligt werden. 
 
Der Punkt 3 - Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den Vorgängen? 
Da ist halt die Problematik, dass der Magistrat konkret keine Vorgänge in dem Sinne hat und 
somit auch keine Konsequenzen aus irgendwelchen Vorgängen ziehen kann, weil 
ausschließlich dem Aufsichtrat dieses überlassen ist, was dann für Konsequenzen 
möglicherweise aus was auch immer gezogen werden.  
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Das heißt, wir sind leider hier an dieser Stelle im falschen Gremium. Das 
Aufsichtratsgremium, dass kann ich Ihnen versichern, wird sich mit diesen Dingen eingehend 
beschäftigen. Die nächste Sitzung, soweit verrate ich Ihnen nichts Ungewöhnliches, wird am 
30.09.2010 stattfinden und alle Aufsichtsratsmitglieder sind herzlich eingeladen dann 
inhaltlich zu diskutieren inwieweit denn welche Entscheidung wann auch immer, wo 
getroffen, warum, wieso auch immer, ist. 
 
 
 
 
 
 
Auszugsweise Abschrift aus der Tonbandaufzeichnung 
gefertigt für die Niederschrift des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 16. September 
2010 
von Nicole Schmidt 
am 25. Oktober 2010 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
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